
§ 19 – Lobbyismus, Vorstandsamt und Mandat

Nebentätigkeiten und Lobbyismus

(1) Abgeordnete der AfD im Europäischen Parlament, Bundestag und einem

anderen Vollzeitparlament wie den Landtagen sollen während ihrer Zeit als

Abgeordnete keine nicht bereits vor Beginn ihrer Abgeordnetentätigkeit ausgeubte

bezahlte oder ublicherweise nur gegen Bezahlung ausgeubte Tätigkeit,

insbesondere mit lobbyistischem Charakter, ubernehmen. Sie sollen ihre vor

dem Beginn des Mandats ausgeubte Tätigkeit auf ein angemessenes Maß reduzieren,

um sich uberwiegend ihrer Abgeordnetentätigkeit widmen zu können.

Angemessen ist ein Umfang, der die spätere Ruckkehr in den Beruf ermöglicht.

(2) Die in Absatz 1 genannten Abgeordneten sollen drei Jahre nach ihrem Ausscheiden

aus dem Parlament weder ein Beschäftigungsverhältnis mit lobbyistischem

Charakter eingehen noch eine im direkten Zusammenhang mit ihrer

parlamentarischen Tätigkeit stehende entgeltliche oder ublicherweise entgeltliche

Tätigkeit ausuben.

(3) Um eine Nominierung als Kandidat fur ein Abgeordnetenmandat soll sich

nur bewerben, wer sich vor seiner Kandidatur fur die in Absatz 1 genannten

Parlamente verpflichtet, die sich aus den Absätzen 1 und 2 ergebenden Verpflichtungen 

einzuhalten.

Hiermit verpflichte ich mich, die sich aus §19, Abs. 1 und 2 der Bundessatzung 

ergebenden Verpflichtungen einzuhalten. 

_______________________________________


